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§ 1 Einleitung, Problemstellung und 

Gang der Darstellung 

A. Einleitung 
A. Einleitung 

Der Gedanke des Vertrauensschutzes zielt, wie der Name sagt, auf den Schutz 

von Vertrauen, nämlich von „Vertrauen [des Bürgers] auf den Bestand staatli-

cher Regelungen und die Verläßlichkeit staatlichen Handelns, an die seine Er-

wartungen und Dispositionen anknüpfen“1. Die „Verlässlichkeit der Rechts-

ordnung“ ist – in den Worten des BVerfG – „wesentliche Voraussetzung für 

die Selbstbestimmung über den eigenen Lebensentwurf und damit […] eine 

Grundbedingung freiheitlicher Verfassungen.“2 Die Herausbildung öffentlich-

rechtlicher Vertrauensschutzerwägungen unter dem Grundgesetz ging von der 

verwaltungsgerichtlichen Rechtsprechung zur Rücknahme rechtswidriger Ver-

waltungsakte aus.3 Bald entwickelte das BVerfG eine differenzierte Rechtspre-

chung zum Fragenkreis der Rückwirkung von Gesetzen.4 Probleme einer Ent-

täuschung von Beständigkeitserwartungen können sich aber nicht nur bei 

exekutivem und legislativem Staatshandeln ergeben, sondern auch im Bereich 

der Judikative, wenn Gerichte von einer einmal eingeschlagenen Rechtspre-

chungslinie abgehen: In den nun zur Entscheidung anstehenden Fällen kann ja 

in Kenntnis der bisherigen Rechtsprechung und im Vertrauen auf ihren Fort-

bestand gehandelt worden sein. Ob überhaupt und gegebenenfalls in welcher 

Form hier Vertrauensschutz zu gewähren ist (insbesondere inwieweit die zu 

rückwirkenden Gesetzesänderungen entwickelten Grundsätze übertragbar 

sind), ist in der Rechtsprechung – im Vergleich zu Fragen rückwirkender Ge-

setzgebung – wenig geklärt und im Schrifttum umstritten. Während beliebige 

Änderbarkeit der Rechtsprechung – als das eine Extrem – mit den Geboten der 

Rechtssicherheit und der Rechtsgleichheit in einem kaum auflösbaren Span-

nungsverhältnis steht, birgt auf der anderen Seite eine strikte Bindung an einen 

 
1 H. Maurer, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HStR IV, 32006, § 79 Rn. 4. 
2 BVerfGE 127, 1 (16); identisch BVerfGE 127, 61 (75). 
3 Grundlegend OVG Berlin, DVBl 1957, 503; BVerwGE 5, 312; 6, 1; 8, 261; 8, 296; 

9, 25l. 
4 Grundlegend BVerfGE 11, 139; 14, 288; 21, 117; 25, 371; 30, 367; 30, 392. Ausführlich 

zur Entwicklung unten § 4 A. 
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einmal eingeschlagenen Rechtsprechungskurs die Gefahr einer Rechtspre-

chungsversteinerung, die schlimmstenfalls frühere Fehlentscheidungen perpe-

tuiert (in abstrakter Sicht) und multipliziert (in den konkret zu entscheidenden 

Fällen). In der Mitte zwischen diesen Polen erhebt sich die Frage nach den 

verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Rechtsprechungsänderung. Sie 

führt über den Normbestand des Grundgesetzes hinaus in Grundfragen der 

Rechtsquellen- und Methodenlehre. Dabei rücken Probleme grundlegender Art 

in den Fokus, wie sie jede Rechtsordnung – sei es bewusst, sei es unbewusst – 

um ihres Funktionierens willen auf die eine oder andere Weise bewältigen 

muss. Deshalb lohnt ein Blick auf andere Systeme: Die Beschäftigung mit dem 

Umgang mit Präjudizien im anglo-amerikanischen Rechtskreis, wo Rechtspre-

chung und Wissenschaft die Frage nach der Bindungswirkung früherer Ge-

richtsentscheidungen und das Problem der Rechtsprechungsänderung früh auf-

gegriffen und gründlich verarbeitet haben, drängt sich geradezu auf. Der 

vergleichende Blick wird dabei in den anglo-amerikanischen Lösungswegen 

keine Blaupause für eine Implementation in unsere Rechtsordnung finden. Es 

mögen sich aber Impulse für eine Annäherung im Verständnis rechtsprechen-

der Tätigkeit im gewaltenteilenden Staat ergeben, das für das Problem von 

Rechtsprechungsänderung und Vertrauensschutz von zentraler Bedeutung ist. 

B. Problemstellung 
B. Problemstellung 

I. Vertrauensschutz gegenüber Rechtsprechungsänderungen:  

Schnittfeld von Gesetzgebung und Rechtsprechung 

Gegenstand der Arbeit ist die Frage, ob, unter welchen Voraussetzungen und 

ggf. auf welche Weise das Vertrauen in eine bestehende Rechtsprechung recht-

lich geschützt wird. Es geht dabei um Konstellationen, in denen eine Rechts-

frage von Gerichten bisher (in früher entschiedenen Fällen) auf bestimmte 

Weise beantwortet wurde, nunmehr (im nun zu entscheidenden Fall) aber ab-

weichend gesehen wird. Es ändert sich also die rechtliche Beurteilung 

bestimmter Sachverhalte, und zwar – sieht man von der nach traditionellem 

deutschen Verständnis systemfremden Möglichkeit einer Anwendung der bis-

herigen Rechtsprechung auf die Altfälle bei gleichzeitiger Ankündigung einer 

Änderung der Rechtsprechung für alle künftigen Fälle ab – nicht nur für die 

Zukunft, sondern rückwirkend. Augenfällig ist die Nähe zum Problem der 

rückwirkenden Änderung von Gesetzen. Wie weit diese Parallele reicht, insbe-

sondere inwieweit eine Übertragung des Lösungsansatzes in Betracht kommt, 

hängt maßgeblich davon ab, welche über den entschiedenen Einzelfall hinaus-

gehende rechtliche Bedeutung gerichtlichen Entscheidungen über Rechtsfra-

gen zukommt. 
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II. Bezüge zu Vertrauensschutzanforderungen an die Exekutive 

Vertrauensschutzanforderungen an die Exekutive bleiben dagegen eher im 

Hintergrund der Untersuchung. Zwar drängt sich ihre Einbeziehung vorder-

gründig geradezu auf. Denn wo man die Frage nach der Übertragbarkeit sich 

aus dem Vertrauensschutz ergebender Grenzen auf die Rechtsprechung stellt, 

kommt nicht nur in Betracht, was für den Gesetzgeber gilt, sondern auch  

die Anforderungen an die vollziehende Gewalt. Nicht nur hat es bei der Suche 

nach übergreifenden verfassungsrechtlichen Vertrauensschutzmaßstäben eine 

grundsätzliche Plausibilität, alle drei Gewalten in den Blick zu nehmen, statt 

ihn vorschnell auf zwei davon einzuengen. Gerade vor dem Hintergrund der 

konventionellen Unterscheidung von Rechtsetzung und Rechtsanwendung, die 

freilich noch zu hinterfragen ist, stehen Judikative und Exekutive, indem beide 

primär geltendes Recht im Einzelfall anwenden und – wenn überhaupt – nur 

sekundär rechtsetzend tätig werden, einander prima facie näher als Judikative 

und Legislative, deren typische5 Funktion die abstrakt-generelle Regelung pro 

futuro ist, während sie zur Einzelfallregelung schon mit Blick auf Art. 19 

Abs. 1 Satz 1 GG nur ausnahmsweise berufen ist. Beim Problem der Recht-

sprechungsänderung geht es aber gerade um die Frage einzelfallübergreifender 

Wirkungen der Rechtsprechungspraxis und damit um ihre Nähe und Beziehung 

zur Gesetzgebung. Ein Pendant hat das im Bereich der Exekutive in der Figur 

der sog. Selbstbindung der Verwaltung nach Art. 3 Abs. 1 GG. Bezüge zum 

Problem der Rechtsprechungsänderung liegen eher hier als beim einzelfallbe-

zogenen Vertrauensschutz im Bereich exekutivischen Handelns. 

III. Übergreifender, verfassungrechtlicher Problemzugriff 

Im neueren Schrifttum finden sich vermehrt Untersuchungen, die sich auf den 

Bereich einer bestimmten Gerichtsbarkeit beschränken, um den jeweils zu be-

achtenden besonderen Gegebenheiten und Problemstellungen Rechnung zu tra-

gen. Ohne diese Besonderheiten verkennen zu wollen, scheint es sinnvoll, das 

gemeinsame Grundproblem in breiter Sicht auszuleuchten: Dass für die einzel-

nen Gerichtszweige Differenzierungen erforderlich sein werden, zwingt noch 

nicht dazu, einen übergreifenden Ansatz von vornherein aufzugeben. Ziel ist 

es daher, die vorhandenen Einzelstudien zu einem stimmigen Gesamtkonzept 

zusammenzuführen. 

Ob man die Lösung des Problems im einfachen Recht oder im Verfassungs-

recht suchen sollte, wird unterschiedlich beantwortet. Manche Untersuchungen 

– zumal solche, die sich auf einen bestimmten Gerichtszweig beschränken – 

stellen die einfachrechtlichen Lösungsmöglichkeiten in den Vordergrund. Die 

vorliegende Arbeit nimmt dagegen eine verfassungsrechtliche Perspektive ein. 

Richtig (und an sich eine Banalität) ist, dass sowohl das Verfassungsrecht als 

 
5 H. Maurer, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HStR IV, 32006, § 79 Rn. 17. 
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auch das einfache Recht Anknüpfungspunkte für eine Problemlösung bieten. 

Richtig ist auch, dass die Lösung im Einzelfall von den einschlägigen einfach-

rechtlichen Normen auszugehen hat; hier finden sich prozessuale Spezialrege-

lungen und materiellrechtliche Generalklauseln, mit denen sich abgewogene, 

konsensfähige Ergebnisse erzielen lassen. Richtig (und wiederum banal) ist 

aber auch, dass – hier wie überall – die Verfassung den Rahmen bildet, in dem 

sich die einfachrechtlichen Lösungen entfalten. Warum sollten, wo das einfa-

che Recht Abwägungsmechanismen bereithält, nicht verfassungsrechtliche 

Wertungen einfließen, die sich für die einzelnen Gerichtszweige und die ihnen 

anvertrauten Rechtsgebiete zwar hier und da unterscheiden mögen, aber doch 

zusammen ein stimmiges Gesamtbild abgeben müssen? 

IV. Methodische Bedingungen von Rechtsprechung und  

Rechtsprechungsfunktion im gewaltenteilenden Staat 

Ein wesentliches Anliegen der Arbeit ist es, die in der Rechtsprechung und in 

Teilen der Literatur herrschende Überzeugung, eine Übertragung der für die 

Rückwirkung von Gesetzen entwickelten Maßstäbe auf rückwirkende Recht-

sprechungsänderungen scheide aus, einer kritischen Prüfung zu unterziehen. 

Leitend ist dabei die Frage, inwiefern diese Überzeugung nach wie vor auf ei-

nem traditionellen, allgemein als überholt aufgegebenen Rechtsprechungsver-

ständnis beruht, das die Gerichtsentscheidung – unter Bezugnahme auf Mon-

tesquieu und die traditionelle Methodenlehre – als bloßen Erkenntnisakt 

begreift, und inwiefern sie zu einem zeitgemäßen Verständnis rechtsprechen-

der Tätigkeit passt. Hier sind sowohl die Entwicklungen der juristischen Me-

thodenlehre als auch die die Rechtspraxis prägende einzelfallübergreifende 

Rolle von (höchstrichterlichen) Richtersprüchen zu berücksichtigen. Impulse 

für eine vor dem Hintergrund dieser Einsichten adäquate Funktionsbeschrei-

bung von Rechtsprechung – und für den damit verknüpften Umgang mit dem 

Rückwirkungsproblem – vermittelt auch ein vergleichender Blick auf die pa-

rallelen Fragestellungen im anglo-amerikanischen Rechtsraum, wo man mit 

den rechtsschöpferischen Aspekten richterlicher Tätigkeit von jeher offener 

umgegangen ist und sie bei der Lösung des Problems rückwirkender Recht-

sprechungsänderung in Rechnung gestellt hat. 

C. Der verfassungsrechtliche Ansatzpunkt beim  

Vertrauensschutz 
C. Der verfassungsrechtliche Ansatzpunkt beim Vertrauensschutz 

Der Titel der Arbeit grenzt die Fragestellung ein und verrät zugleich ein Vor-

verständnis darüber, wo – aus Sicht des Rechtsunterworfenen – der Kern des 

Problems liegt: im Bereich des Vertrauensschutzes. Inwieweit und unter wel-
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chen Voraussetzungen kann sich der Einzelne auf die Maßgeblichkeit einer be-

stimmten Rechtslage aufgrund gerichtlicher Entscheidungen verlassen? Damit 

ist aber zunächst nur die Fragestellung näher konturiert. Ohne eine Vorfestle-

gung auf eine subjektiv-rechtliche Vertrauensschutzdogmatik mit strengen 

subjektiven Voraussetzung (etwa mit Blick auf die Kenntnis der Vertrauens-

grundlage) oder eine objektiv-rechtliche Kontinuitätsdogmatik mit geringeren 

Anforderungen, auf die sich der Einzelne im Konfliktfall aber kaum berufen 

kann, soll möglichst unbefangen untersucht werden, wie die Verfassung die 

Verlässlichkeit der Rechtsordnung für den Einzelnen gewährleistet und was 

das für Rechtsprechungsänderungen bedeutet. 

Wenn die Arbeit den Schlüssel zur Lösung dieser Frage im Verständnis der 

Rechtsprechungsfunktion im gewaltenteilenden Staat sucht, geht sie vom 

Rechtsunterworfenen aus, dem der Staat rechtsetzend und -sprechend gegen-

übertritt. Von diesem Ausgangspunkt aus verschiebt sich der Blick auf die an 

der Funktionentrennung von Legislative und Judikative orientierte scharfe Ab-

grenzung von Rechtsetzung und Rechtsanwendung in Richtung auf das Zusam-

menwirken der Gewalten bei der Rechtserzeugung. Ob die bisherige Vertrau-

ensschutzdiskussion der Verbindung von rechtsprechenden und -setzenden 

Anteilen in der höchstrichterlichen Spruchtätigkeit angemessen Rechnung 

trägt, erscheint damit nicht in erster Linie als Frage nach dem Verhältnis der 

Staatsgewalten untereinander, sondern vor allem als Frage nach dem Verhält-

nis des Bürgers zum Staat. Einen Gewinn an maßstäblicher Klarheit verspricht 

dabei der Versuch, dem in der Rechtsprechung in jüngerer Zeit etablierten Be-

gründungsansatz für die Verlässlichkeit der Rechtsordnung aus einem Zusam-

menspiel von rechtsstaatlichen und grundrechtlichen Erwägungen 6 in seiner 

Entwicklung nachzuspüren und ihn kritisch zu hinterfragen. Insofern stellt sich 

die Frage, inwieweit eine differenziertere grundrechtliche Rekonstruktion des 

Vertrauensschutzprinzips zu größerer Stimmigkeit beitragen kann. 

D. Gang der Darstellung 
D. Gang der Darstellung 

Den Ausgangspunkt der Arbeit bildet eine Bestandsaufnahme von einschlägi-

ger höchstrichterlicher Rechtsprechung und Literatur (Erster Teil).7 Die an den 

Anfang gestellte Literaturauswertung folgt angesichts der Fülle des vorhande-

nen Materials einem von den einzelnen Konzepten abstrahierenden, nach den 

vorgeschlagenen Lösungsmöglichkeiten und der dogmatischen Problemveror-

tung trennenden Ansatz. Die Alternative einer geschlossenen Darstellung und 

Würdigung einzelner Konzepte hätte zwar erleichtert, ihnen jeweils gerecht zu 

 
6 Zuerst in BVerfGE 127, 1 (16) und identisch BVerfGE 127, 61 (75). 
7 Siehe dazu unten §§ 2–4. 
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werden und Verzerrungen zu vermeiden, hätte aber noch stärker zu exemplari-

scher Auswahl gezwungen und den Versuch einer Strukturierung erschwert. 

An den Schrifttumsüberblick schließt sich eine Auswertung der Rechtspre-

chung der obersten Gerichtshöfe des Bundes sowie des BVerfG mit Blick auf 

Aussagen zur Gewährung von Vertrauensschutz bei Änderungen der Recht-

sprechung an.8 Darauf folgt ein – ihrer Bedeutung als primäres Entwicklungs-

feld verfassungsrechtlicher Vertrauensschutzerwägungen entsprechend – aus-

führlicher Überblick über die Rechtsprechung des BVerfG zum Problem 

rückwirkender Gesetzgebung. Es ist für das vorliegende Thema nicht nur von 

randständiger Bedeutung, sondern bildet vielmehr in Rechtsprechung wie Li-

teratur den gemeinsamen Fluchtpunkt sämtlicher verfassungsrechtlicher Ver-

trauensschutzerwägungen hinsichtlich rückwirkender Rechtsprechungsände-

rungen. Dem jahrzehntelangen Ringen beider Senate um eine – nach wie vor 

im Fluss befindliche – konsistente Linie unter Schützenhilfe wie Störfeuer aus 

der Wissenschaft nachzuspüren, erfordert eine eingehende Analyse, um Ent-

wicklungslinien und Brüche freizulegen. 

Hieran schließt sich ein Überblick über den Umgang mit dem Problem der 

Rechtsprechungsänderung im anglo-amerikanischen Rechtskreis an (Zweiter 

Teil).9 Zunächst werden die gemeinsamen Grundzüge der doctrine of prece-

dent betrachtet, um anschließend Unterschiede für die Referenzgebiete Eng-

land und USA zu beleuchten. Dabei findet auch die Rezeption der anglo-ame-

rikanischen Diskussion in Deutschland Beachtung. Leitend ist hier die Frage: 

Was lässt sich rechtsvergleichend aus der anglo-amerikanischen doctrine of 

precedent lernen und für die verfassungsdogmatische Behandlung von Recht-

sprechungsänderungen unter dem Grundgesetz fruchtbar machen? 

Vor dem Hintergrund der Bestandsaufnahmen des Ersten und Zweiten Teils 

erfolgt der Versuch einer zeitgemäßen, methodisch reflektierten und aufrichti-

gen Funktionsbeschreibung von Rechtsprechung im gewaltenteilenden Staat 

des Grundgesetzes (Dritter Teil).10 Eine Skizze des methodischen Rahmens 

rechtsprechender Tätigkeit hält zunächst fest, dass Montesquieus Kennzeich-

nung der Judikative als „en quelque façon nulle“ die traditionelle Lesart dieser 

Formulierung nicht trägt, sie sachlich längst widerlegt ist und Recht sprechen 

sich keineswegs darin erschöpft, „les paroles de la loi“ auszusprechen. Die 

anschließende Funktionsbeschreibung trägt dem Rechnung und geht von der 

These aus, dass bei allen Unterschieden im Einzelnen wie im Grundsätzlichen 

hinsichtlich der Rolle der Judikative größere Übereinstimmung zwischen dem 

 
8 Die Änderungspraxis der Gerichte und die hierbei anzutreffenden Techniken, insbeson-

dere stillschweigende Änderungen und Mittel zu ihrer Verschleierung, kommen allenfalls 

am Rande zur Sprache. Siehe hierzu etwa L. Kähler, Strukturen und Methoden der Recht-

sprechungsänderung, 22011. 
9 Siehe dazu unten §§ 5–8. 
10 Siehe dazu unten §§ 9 und 10. 
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deutschen und dem anglo-amerikanischen System besteht, als üblicherweise 

angenommen wird. 

Der Vierte Teil knüpft wiederum an die Bestandsaufnahmen des Ersten und 

Zweiten Teils an und untersucht die verfassungsrechtliche Herleitung von Ver-

trauensschutz.11 Zunächst geht die Arbeit allgemein dem Spannungsfeld von 

Beständigkeit und Wandel und seiner Bedeutung für das Recht nach und knüpft 

das Problem dann an die rechtsstaatlichen und grundrechtlichen Bezugspunkte 

im Grundgesetz an. Anschließend werden die Konsequenzen aus der im Dritten 

Teil entwickelten Funktionsbeschreibung rechtsprechender Tätigkeit für die 

Frage eines Vertrauensschutzes gegenüber Rechtsprechungsänderungen im 

Verhältnis zum Vertrauensschutz gegenüber rückwirkender Gesetzgebung ge-

zogen.

 
11 Siehe dazu unten §§ 11–14. 





 

 

Erster Teil: 

 

Bestandsaufnahme I 

(Deutschland) 

Das Prinzip des Vertrauensschutzes hat eine lange Tradition im Bereich des 

Privatrechts. In der Formel von Treu und Glauben (§ 242 BGB) ist der Gedanke 

der Rücksichtnahme auf die schutzwürdigen (Vertrauens-)Interessen der Ge-

genseite schlechthin bestimmend für das Recht der Schuldverhältnisse. Recht-

sprechung und Literatur haben den heutigen § 242 BGB in einer Vielzahl von 

Einzelaspekten ausgeformt.1 Erst sehr viel später wurde der Vertrauensschutz-

gedanke zum Gegenstand staats- und verwaltungsrechtlicher Fragestellungen.2 

Da es an einer unmittelbaren Ausprägung im geschriebenen Recht fehlte, ging 

die Entwicklung auch hier wesentlich von Wissenschaft und Rechtsprechung 

aus. Am Anfang der Vertrauensschutzrechtsprechung unter dem Grundgesetz 

standen verwaltungsgerichtliche Entscheidungen zur Rücknahme3 rechtswid-

riger Verwaltungsakte. War man vormals überwiegend von der unbeschränkten 

 
1 Siehe dazu etwa C. Schubert, in: F. J. Säcker/R. Rixecker/H. Oetker/B. Limperg (Hrsg.), 

MüKo-BGB, 82019, § 242, insbesondere Rn. 37, 50, 69, 90, 100, 150, 314, 333, 353, 358, 

367, 385, 404, 421, 436 f. und 516 zu Fragen des Vertrauensschutzes i. e. S. sowie speziell 

zum Vertrauensschutz im öffentlichen Recht Rn. 115 und 118 f. mit dem Hinweis, dass sich 

ungeachtet der grundsätzlichen Anwendbarkeit des Grundsatzes von Treu und Glauben auch 

im Verhältnis des Bürgers zum Staat (Rn. 110 ff.) „[d]er Grundsatz des Vertrauensschutzes 

[…] aber von der stärker individualisierenden Betrachtung des § 242 emanzipiert [habe] und 

[…] ein selbständiges öffentlich-rechtliches Prinzip [sei], das im rechtsstaatlichen Gebot der 

Rechtssicherheit wurzelt“ (Rn. 115 m. N. aus Rspr. und Lit.).  
2 Zur Entwicklung H. Maurer, in: J. Isensee/P. Kirchhof (Hrsg.), HStR IV, 32006, § 79 

Rn. 6 ff. 
3 Zur Zeit der hier interessierenden Entwicklung war die (inzwischen vom Gesetzgeber 

übernommene) Terminologie, die die Aufhebung eines rechtswidrigen Verwaltungsakts als 

Rücknahme, die Aufhebung eines rechtmäßigen Verwaltungsakts als Widerruf bezeichnet, 

gerade im Begriff, sich allgemein durchzusetzen; vgl. etwa F. Haueisen, Die Rücknahme 

fehlerhafter Verwaltungsakte, NJW 1955, S. 1425 (1425); ders., Vom rechtmäßigen zum 

rechtswidrigen Verwaltungsakt, NJW 1956, S. 201 (204); ders., Anmerkung zu OVG Berlin, 

Urt. v. 14.11.56 – VII B 12/56, DVBl 1957, S. 506 (506). 
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Aufhebbarkeit (auch begünstigender) rechtswidriger Verwaltungsakte ausge-

gangen,4 zog ihr das BVerwG Ende der 1950er Jahre mit einer Reihe von Ent-

scheidungen deutliche Grenzen unter dem Gesichtspunkt des Vertrauensschut-

zes.5 Ebenfalls schon in den 1950er Jahren beschäftigte das BVerfG einerseits 

das Problem der einer rückwirkenden Gesetzgebung gezogenen verfassungs-

rechtlichen Grenzen, andererseits die Frage nach den Grenzen von Rechtspre-

chungsänderungen. 

Die folgende Bestandsaufnahme des gegenwärtigen Meinungsstandes zum 

Problem eines Vertrauensschutzes gegenüber Rechtsprechungsänderungen in 

Deutschland und seiner Entwicklung zeichnet zunächst die wesentlichen Posi-

tionen im einschlägigen Schrifttum6 in groben Zügen sowie die dazu getroffe-

nen Aussagen in der höchstrichterlichen Rechtsprechung seit 19497 ausführlich 

nach. Kreist die Diskussion dabei – wie schon ein flüchtiger Blick zeigt – seit 

jeher um die Frage, inwieweit die dem Gesetzgeber unter dem Gesichtspunkt 

des Vertrauensschutzes gezogenen Grenzen rückwirkenden Normerlasses auch 

die Dritte Gewalt einschränken, so muss die Bestandsaufnahme auch die 

Grundlinien der sog. Rückwirkungsrechtsprechung8 beleuchten. Damit ist be-

reits der Rahmen einer die Anforderungen an legislatives und judikatives 

Staatshandeln umspannenden Auswertung abgesteckt, die sodann Grundlage 

einer Untersuchung der Grundlagen und Grenzen übergreifender verfassungs-

rechtlicher Maßstäbe sein kann.9 

 
4 Den Ausganspunkt bildet das Urteil des Preußischen OVG vom 21. März 1877, PrO-

VGE 2, 390. Repräsentativ für die traditionelle Auffassung recht nonchalant O. Mayer, Deut-

sches Verwaltungsrecht, Bd. I, 31924, S. 96: „Der Verwaltungsakt kann, auch ohne ungültig 

zu sein, aufgehoben, abgeändert oder sonst beeinträchtigt werden durch neue Verwaltungs-

akte. Solange nichts dergleichen über ihn gekommen ist, übt er die b indende Kra f t  des  

ob r igke i t l i chen  Einze lak tes , wie das rechtskräftige Urteil.“; Hervorhebung im Origi-

nal; ebd., S. 253 ff. m. N.: „Jeder Verwaltungsakt kann grundsätzlich von der Behörde, die 

ihn erließ, zurückgenommen oder, was gleichsteht, von ihren Oberen aufgehoben werden.“ 

Zwar stoße die dem Betroffenen nachteilige Zurücknahme auf rechtliche Schranken, die zum 

Erfordernis besonderer Rücknahmegründe führen könnten (S. 253 f.), zu denen aber schlicht 

auch die Rechtswidrigkeit gehöre (S. 255 f.). Weitere Nachweise zum älteren Schrifttum  

bei E. Forsthoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, Erster Band: Allgemeiner Teil, 101973, 

S. 265. 
5 Grundlegend BVerwGE 5, 312; 6, 1; 8, 261; 8, 296; 9, 25l. 
6 Siehe dazu unten § 2. 
7 Siehe dazu unten § 3. 
8 Siehe dazu unten § 4. 
9 Siehe dazu unten § 11. 
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Vereinheitlichungsfunktion des 

Instanzenzugs  89, 303–305, 324, 

404, 426–427, 430, 439–441 

Verfassungsbindung  295 

verfassungsgebende und verfasste 

Gewalt  294 

Verfassungsstaat  277, 287, 309–310 

Vergangenheitsbezogenheit 

gerichtlicher Entscheidungen  443–

445 

Verhaltens- und Bewertungs- 

maßstab  332–335, 337–338, 376–

378, 412–413 

Verhältnismäßigkeit in der Zeit-

dimension  379–381 

Verlässlichkeit als Funktionsbedingung 

des Rechts  329–339, 342, 376, 428–

429 

Verlässlichkeitsgewähr 

− als Grundrechtsschutz  360–407, 

443, siehe auch allgemeiner Gleich-

heitssatz, Freiheitsgrundrechte 

− als Rechtsstaatselement  354–359, 

443 

− Anknüpfungs- und Bezugs- 

punkte  411–431 

− diachrone und synchrone  376–378 

− Gesetz als primäre Grundlage  412–

413 

− hinsichtlich einer bestimmten 

Rechtslage  418–427, 439–441, 442–

443 

− jenseits einer bestimmten Rechtslage  

428–429 

− Rechtsprechung als Grundlage  414–

415, 415–418, 418–427, 439–441 

− Zusammenspiel rechtsstaatlicher und 

grundrechtlicher Verlässlichkeits-

gewähr  90–92, 407–410 

Verletzung spezifischen 

Verfassungsrechts  400 

Verstehen  siehe Hermeneutik 

Vertrauensschutz  4–5, 135–137,  

− Anknüpfungs- und Bezugspunkte 

schützenswerten Vertrauens  411–

431 

− gegenüber Rechtsprechungs-

änderungen  433–451 

− siehe auch Verlässlichkeitsgewähr 

Verwaltungsrechtsschutz  296–298 

Verwaltungsrechtsverhältnis 

− bipolares  446–448 

− multipolares  448 

Verwirkung  36, 52–53 

Volkssouveränität  311, 335–336, 342 

volonté générale  288 

Vorlageerfordernis  304–305 

  
Wandelbarkeit des Rechts  335–336 

Weber, Max  310 

Weimarer Richtungsstreit  242 

Weisungsrecht  314 

Wertungsjurisprudenz  251, 255, 256 

Wesentlichkeitsdoktrin  412 

Wiener Schule  243 

Willkürverbot  385 

Wolf, Friedrich August  226 

Wolff , Christian  148 

Würde der Person  siehe 

Menschenwürde 

  
Zeitdimension des Rechts  331–332, 

332–335, 336–339, 355, 376–378, 

393–394 

zeitlicher Schutzbereich  siehe 

Schutzbereich in der Zeit 
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